
Amtsgericht Hamburg-Bergedorf 

URTEIL gern. or 313a. 495a ZPQ 

Xm Namen des Volkes 

In dem Rachteetrelt 

W, ;J) 22547 Hamburg - Kläger - 

Prozessbwollmtkchtigtst 
Rechtsanwalt Frank-Michael Brandt PP.,, Max-Brauer-Allee 94, 
22765 Hamburg , G Z . :  41J"l" 

HUK-Caburg HaftpflLcht-UnterstQtzunga-Ka~ae kraftf. Beamter  Dt.a.G., 
Nagelsweg 41-45 ,  2009D Hamburg, GZ.: 07-ll-J~0/653033-A-S1OTOO, vertr .  
durch den Vorstand Roenavr pp. - Beklagte - 
Proae~iba~l lmflcbt ig~ma 

RechtsanwAlte Chiwitt,Stoppel,Jens n Ha1 erstr. 25,  
20146 Aamburg , W, 6~ 575 

erkeapt das Amtßgerlcht Hamburg-Bargedorf, Abteilung 410D. durch den 
Richter am Verwaltungsgericbt Busche für Recht: 



Die Beklagte wird verurteilt, an das Sachverständigenbüro Behrend 
Beilken. Max-Brauer-Allee 21 8, 22769 Hamburg, 100.1 1 € nebst 
Zinsen In Hbhe von 5 Prozentpunkten aber dem Basiszlnssatz seit 
dem 19.04.2007 zu zahlen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

Das Urteil ist varlaufig vollstreckbar. 

(Urteil abgekürzt gernaß 5 313a Abc. 1 Satz 1 ZPO) 

Dle Klage Ist zulisslg und begründet. 

1. Die erfolgte Sicherungsabtretung ändert nichts an der ProzessfClhrungsbefugnlc des 

Klägers als Sicheningsgeber (Zbller, ZPO, 26. Aufl., vor 8 50 Rdnr 49). 

2. Der Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte nach $9 823 Abc. 1, 249 Abs. 2 BGB 
i.V.m. 5 3 M V G  umfasst auch die geltend gemachten Sachverständigenkosten in voller 

.L. Hohe. Damit sind noch weitere 100,l 'l E zu zahlen. 

a) Dass bei einem Schaden von 4.325,!53 E netto Gutachterkosten gemäß 5 249 Abs. 2 BGB 

zu erstatten sind, steht zwischen den Parteien nicht im Strsi. Die Beklagte ist insoweit - in 

den Grenzen der den Geschädigten gern. 5 254 BGB treffenden Obliegenheit zur 

Schadensgeringhaltung - verpflichtet, selbst Kosten für unbrauchbare Gutachten oder der 

Hahe nach überzogene Kosten für Schadensgutachten zu ersetzen (vgl. etwa OLG Köln, Urt. 

V. 18. 10. 1998, NZV 1999.88 m.w.N.; Münchener Kommentar, BGB. § 249, Rdnr. 371). Die 

Grenze der Erstattungsfähigkeit der Sachverständigenkosten im Rahmen des 

Schadensersatzes nach 3 249 BGB ist wie bei den Mietwagenkosten zum Unfallersatitarlf 

(BGH. Urt. V. 28.10.2004, NJW 2005. 135 ff) allerdings emlcht, wenn sich 

Sachverstgndigenvergütungen ausprägen, die von Selbstzahlem nicht verlangt werden und 

sich mit einem gesunden Marktgeschehen nicht mehr erklären lassen (LG Mannheirn, Urt. V. 
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II. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91.708 Nr.1 I ,  71 1,713 ZPO. 

Busche 
Richter am Venivaitungsgericht 


